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SAP AG®
 
mit Sitz in Walldorf

Wertpapierkennnummer: 716 460
ISIN: DE 000 7 164 600

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 

Dienstag, dem 19. Mai 2009, um 10.00 Uhr 
in der SAP Arena, Xaver-Fuhr-Str. 150, 
68163 Mannheim, 

stattfindenden 22. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
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Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-
abschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich 
der darin enthaltenen Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

  Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanz-
gewinns sind im Internet unter www.sap.de/hauptversammlung veröffentlicht.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem 
Geschäftsjahr 2008 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

  Der im Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2008 in 
Höhe von EUR 2.765.783.523,74 wird wie folgt verwendet:

 –  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50   
je dividendenberechtigter Stückaktie                      = EUR   593.801.725,00

 – und Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung      = EUR 2.171.981.798,74

  Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag in 
vorstehendem Beschlussvorschlag basieren auf dem am Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses (am 10. März 2009) dividendenberechtigten Grundkapital in 
Höhe von EUR 1.187.603.450,00, eingeteilt in 1.187.603.450 Stückaktien. 

  Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In die-
sem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,50 je dividenden-
berechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet. Die Anpassung erfolgt 
dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und 
damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung 
vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberech-
tigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf 
neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend.

  Die Auszahlung der Dividende erfolgt unverzüglich nach der Hauptversammlung, 
voraussichtlich ab dem 20. Mai 2009.
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2008

  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2008

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2009

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 
zu wählen.

6.   Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss 
des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts

  Von der durch die Hauptversammlung am 3. Juni 2008 erteilten Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien wurde bis zum 10. März 2009 (Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses) durch Erwerb von Stück 2.761.207 eigenen Aktien Gebrauch 
gemacht. Danach hielt die Gesellschaft am 10. März 2009 Stück 38.241.246 eigene 
Aktien. Da die Erwerbsermächtigung vom 3. Juni 2008 am 30. November 2009 aus-
läuft, soll sie, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben und 
durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

  a)  Die verbliebene Ermächtigung vom 3. Juni 2008 zum Erwerb eigener Aktien 
wird mit Wirksamwerden der nachfolgenden Erwerbsermächtigung aufgeho-
ben.

 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2010 Aktien der Gesellschaft 
mit einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von insge-
samt bis zu EUR 120 Mio. zu erwerben mit der Maßgabe, dass auf die aufgrund 
dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 
Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt 
oder die ihr gemäß §§ 71 d und 71 e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-
punkt mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Ermäch-
tigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden. Der Erwerb kann innerhalb 
des Ermächtigungszeitraums bis zur Erreichung des maximalen Erwerbsvolu-
mens in Teiltranchen, verteilt auf verschiedene Erwerbszeitpunkte, erfolgen. 
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Der Erwerb kann auch durch von der SAP AG im Sinn von § 17 AktG abhän-
gige Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
durchgeführt werden.

   Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a 
AktG) nach Wahl des Vorstands entweder über die Börse oder mittels eines an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Der Erwerb darf nicht 
dem Zweck dienen, Handel in eigenen Aktien zu betreiben.

  aa)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der Erwerbspreis für den Erwerb je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der 
Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenta-
gen vor dem Erwerb der Aktie, ermittelt auf der Basis des arithmetischen 
Mittels der Schlussauktionspreise der SAP-Aktie im XETRA-Handel (oder 
Nachfolgesystem), um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht 
mehr als 20 % unterschreiten.

  bb)  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, 
dürfen weder der Angebotspreis je Aktie noch die Grenzwerte der gebote-
nen Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Börsenkurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse in 
der Zeit vom 9. bis zum 5. Börsentag vor der Veröffentlichung des Ange-
bots, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der Schluss-
auktionspreise der SAP-Aktie im XETRA-Handel (oder Nachfolgesystem) 
am 9., 8., 7., 6. und 5. Börsentag vor der Veröffentlichung des Angebots, 
um nicht mehr als 20 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unter-
schreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die 
Gesamtzahl der angedienten Aktien dieses Volumen überschreitet, kann 
der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungs-
quoten) erfolgen; darüber hinaus können eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen (bis zu 100 Aktien je Aktionär) sowie zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andie-
nungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.

 c)  Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworben werden, unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes (§ 53 a AktG) wieder über die Börse zu veräußern.

 d)  Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworben werden, den Aktionären aufgrund eines an 
alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung ihres Bezugsrechts und 
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a AktG) zum Bezug 
anzubieten.

 e)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben wer-
den, in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Veräußerungsangebot 
an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem 
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Preis veräußert werden, der den durchschnittlichen Börsenpreis der Aktie der 
Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsen-
tagen vor der endgültigen Festlegung des Veräußerungspreises durch den Vor-
stand, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der Schlussauktions-
preise der SAP-Aktie im XETRA-Handel (oder Nachfolgesystem), nicht wesent-
lich unterschreitet; diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 10 % des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 
oder – falls dieser Wert geringer ist – 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung 
der Aktien vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft. Das Ermächtigungs-
volumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf 
Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. 
-pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem 19. Mai 2009 unter 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind.

 f)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben wer-
den, Dritten im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unter-
nehmen oder Unternehmensbeteiligungen als Gegenleistung zu gewähren.

 g)  Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Einzie-
hung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der 
Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital bei der 
Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der 
Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der 
Vorstand ist für diesen Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl in der Satzung 
ermächtigt.

 h)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben wer-
den, zur Bedienung von im Rahmen des „SAP Stock Option Plan 2002“ auf-
grund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 3. Mai 2002 aus-
gegebenen Bezugsrechten zu verwenden und auf die Bezugsberechtigten nach 
den mit Beschluss zu Punkt 11 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 
3. Mai 2002 festgesetzten Bedingungen zu übertragen. Dabei darf der anteilige 
Betrag am Grundkapital, der auf die aufgrund dieser Ermächtigung übertrage-
nen eigenen Aktien zuzüglich der aufgrund der Ermächtigung unter nachfol-
gend lit. i) bereits übertragenen eigenen Aktien sowie zuzüglich der seit dem 19. 
Mai 2009 aus bedingtem Kapital auf Bezugsrechte nach § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG 
ausgegebenen Aktien entfällt, 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 vorhandenen Grundkapitals nicht 
überschreiten. Soweit die eigenen Aktien an Bezugsberechtigte übertragen wer-
den sollen, die Mitglieder des Vorstands der SAP AG sind, obliegt die Entschei-
dung hierüber allein dem Aufsichtsrat.
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   Die Eckpunkte des „SAP Stock Option Plan 2002“ ergeben sich aus dem 
Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 3. Mai 2002, der als Be- 
standteil der notariellen Niederschrift über diese Hauptversammlung beim 
Handelsregister in Mannheim eingesehen werden kann. Der Inhalt des Er- 
mächtigungsbeschlusses zur Auflage des „SAP Stock Option Plan 2002“ ergibt 
sich zudem aus der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 
3. Mai 2002, die im Bundesanzeiger vom 22. März 2002 veröffentlicht wurde.

 i)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben wer-
den, auch zur Bedienung von Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschrei-
bungen oder zur Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im 
Rahmen des „Long Term Incentive-Plan der SAP AG 2000“ aufgrund der 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 18. Januar 2000, ergänzt und 
angepasst durch die Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 3. Mai 2001, 
ausgegeben worden sind, zu verwenden und auf die Wandlungs- und Bezugs-
berechtigten nach den in den genannten Hauptversammlungsbeschlüssen 
festgesetzten Bedingungen zu übertragen. Dabei darf der anteilige Betrag am 
Grundkapital, der auf die aufgrund dieser Ermächtigung übertragenen eige-
nen Aktien zuzüglich der aufgrund der Ermächtigung unter vorangehend lit. 
h) bereits übertragenen eigenen Aktien sowie zuzüglich der seit dem 19. Mai 
2009 aus bedingtem Kapital auf Bezugsrechte nach § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus-
gegebenen Aktien entfällt, 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung am 19. Mai 2009 vorhandenen Grundkapitals nicht über-
schreiten. Soweit die eigenen Aktien an Wandlungs- und Bezugsberechtigte 
übertragen werden sollen, die Mitglieder des Vorstands der SAP AG sind, 
obliegt die Entscheidung hierüber allein dem Aufsichtsrat. 

   Die Eckpunkte des „Long Term Incentive-Plan der SAP AG 2000“ ergeben sich 
aus dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 18. Januar 2000 
und den ergänzenden und anpassenden Beschlüssen der Hauptversammlung 
vom 3. Mai 2001, die als Bestandteile der notariellen Niederschriften über diese 
Hauptversammlungen beim Handelsregister in Mannheim eingesehen werden 
können. Der Inhalt des Ermächtigungsbeschlusses zur Auflage des „Long Term 
Incentive-Plan der SAP AG 2000“ ergibt sich zudem aus der Einladung zur 
außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 2000, die im Bundes-
anzeiger vom 9. Dezember 1999 veröffentlicht wurde, und der Inhalt der ergän-
zenden und anpassenden Beschlüsse ergibt sich aus der Einladung zur or-
dentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2001, die im Bundesanzeiger vom 
23. März 2001 veröffentlicht wurde.

 j)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 
Aktien, die aufgrund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erworben wer-
den, zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten aus Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen, die die Gesellschaft aufgrund der 
mit den Beschlüssen zu Punkt 11 lit. a) und lit. b) der Tagesordnung der 
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Hauptversammlung vom 9. Mai 2006 geschaffenen Ermächtigungen begibt, 
zu verwenden und auf die Wandlungs- und/oder Bezugsberechtigten nach den 
jeweiligen in den genannten Hauptversammlungsbeschlüssen festgesetzten 
Bedingungen zu übertragen.

   Die Eckpunkte für solche Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
ergeben sich aus den Ermächtigungsbeschlüssen der Hauptversammlung vom 
9. Mai 2006, die als Bestandteil der notariellen Niederschrift über diese Haupt-
versammlung beim Handelsregister in Mannheim eingesehen werden können. 
Der Inhalt dieser Ermächtigungsbeschlüsse ergibt sich zudem aus der Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Mai 2006, die im elektronischen 
Bundesanzeiger am 30. März 2006 veröffentlicht wurde.

 k)  Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der Vorstand die 
Aktien nach lit. c) über die Börse veräußert oder für die Zwecke unter lit. e), f), 
h), i) oder lit. j) verwendet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ferner ausge-
schlossen, soweit der Aufsichtsrat die Aktien im Rahmen von lit. h) oder lit. i) 
an Wandlungs- und/oder Bezugsberechtigte überträgt, die Mitglieder des 
Vorstands der SAP AG sind. Darüber hinaus kann der Vorstand im Fall der 
Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Veräußerungsangebots 
nach lit. d) an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen.

 l)  Von den vorstehenden Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien kann 
einmal oder mehrmals, einzeln oder zusammen und bezogen auf Teilvolumina 
der erworbenen eigenen Aktien Gebrauch gemacht werden. Die Ermächtigun-
gen vom 3. Juni 2008 zur Verwendung erworbener eigener Aktien bleiben von 
der Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 3. Juni 2008 beschlosse-
nen Erwerbsermächtigung gemäß lit. a) unberührt.

7.  Beschlussfassung über die Anpassung von § 19 der Satzung an das Gesetz 
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

  Der von der Bundesregierung im November 2008 vorgelegte Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sieht unter anderem auch 
eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Form der 
Stimmrechtsvollmacht vor. Im Vorgriff auf diese geplante Änderung, die voraus-
sichtlich für nach dem 31. Oktober 2009 einberufene Hauptversammlungen gelten 
wird, soll schon jetzt eine Anpassung von § 19 Abs. 2 der Satzung beschlossen wer-
den. Wichtigstes Ziel ist es, die den Aktionären in der Vergangenheit eröffnete 
Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft über einen von der Gesellschaft hierzu bereitgestellten 
Internetdialog für die ordentliche Hauptversammlung 2010 auf Grundlage der 
dann geänderten Gesetzeslage wieder rechtssicher eröffnen zu können.
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 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

 § 19 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht an 
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter kann auch mittels eines von 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellten passwortgeschützten Internetdialogs 
erteilt und widerrufen werden. Im Übrigen gilt für die Erteilung der Vollmacht, 
ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft die gesetzlich vorgesehene Form.“

***
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Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung

Zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Vorstand zu ermächtigen, für die Gesellschaft ei-
gene Aktien zu erwerben und diese entweder wieder zu veräußern oder ohne weite-
ren Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Der Vorstand erstattet gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Veräußerung von eigenen Aktien sowie zum 
Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts beim Erwerb eigener Aktien diesen 
Bericht, der als Bestandteil dieser Einladung auch in der Hauptversammlung und 
vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und im Internet unter www.sap.de/
hauptversammlung eingesehen werden kann sowie auf Verlangen jedem Aktionär 
übersandt wird:

1. Erwerb eigener Aktien und Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zu Punkt 6 der Tagesordnung der Haupt-
versammlung am 19. Mai 2009 vor, den Vorstand zu ermächtigen, für die Gesell-
schaft eigene Aktien zu erwerben. Danach soll befristet bis zum 31. Oktober 2010 
die Möglichkeit zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft mit einem auf diese ent-
fallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 120 Mio. 
(das sind – bei einem anteiligen Betrag am Grundkapital je Aktie von 
EUR 1,00 – Stück 120 Mio. Aktien) bestehen. Der Erwerb eigener Aktien soll auch 
durch von der SAP AG im Sinn von § 17 AktG abhängige Konzernunternehmen 
oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden können.

  Der Rückerwerb kann nach Wahl des Vorstands entweder über die Börse oder mit-
tels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt 
der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes Kaufangebot, ist ebenso wie beim 
Erwerb der Aktien über die Börse der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. 
Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft 
nachgefragte Anzahl an Aktien, so soll es allerdings möglich sein, dass der Erwerb 
nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgt. Nur 
wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteili-
gungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich ver-
nünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu hundert Stück angedienter Aktien je 
Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, 
kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände und eine damit möglicherweise 
einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. Sie 
dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des 
Erwerbsverfahrens. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grund-
sätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden 
können. Insoweit kann namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der 
vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch so 
gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwick-
lungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält in Übereinstimmung mit dem 
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Aufsichtsrat einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 
Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 
Aktionären für angemessen.

2.  Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß dem Beschlussvorschlag zu Punkt 6 der Tagesordnung

  Nach der zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. Mai 2009 
vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand ermächtigt werden, die auf 
Grundlage dieser Ermächtigung zurückerworbenen Aktien über die Börse zu ver-
äußern oder unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre diesen im Rahmen 
eines öffentlichen Veräußerungsangebots zum Erwerb anzubieten. Veräußert der 
Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. 
Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt aber die Veräußerung eigener Aktien über 
die Börse – ebenso wie deren Erwerb über die Börse – dem Gleichbehandlungs-
grundsatz des § 53a AktG.

  Der Vorstand soll allerdings auch ermächtigt werden, die erworbenen eigenen 
Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Die 
Einziehung führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand soll aber 
auch ermächtigt sein, die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne 
Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch 
die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 
AktG.

  Der Beschlussvorschlag zu Punkt 6 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 
19. Mai 2009 sieht außerdem den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei 
Verwendung der zurückerworbenen eigenen Aktien in den nachfolgend darge-
stellten Fällen vor:

 a) Veräußerung gegen Barzahlung nicht wesentlich unter Börsenpreis

   Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
erworbene eigene Aktien mit einem Anteil von insgesamt bis zu 10 % des 
Grundkapitals in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Ver-
äußerungsangebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu einem Betrag ab-
zugeben, der den durchschnittlichen Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsentagen vor der end-
gültigen Festlegung des Veräußerungspreises durch den Vorstand, ermittelt auf 
der Basis des arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise der SAP-Aktie 
im XETRA-Handel (oder Nachfolgesystem), nicht wesentlich unterschreitet 
(lit. e) des Beschlussvorschlags). Das Bezugsrecht der Aktionäre soll insoweit 
ausgeschlossen sein. Rechtsgrundlage für diesen sogenannten vereinfachten 
Bezugsrechtsausschluss ist § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. 
Ein etwaiger Abschlag vom maßgeblichen Börsenpreis wird voraussichtlich 
nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen.

   Diese in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses versetzt die Gesellschaft in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig 
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zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungs-
erlös führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss je Aktie als 
im Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht und insoweit zu einer größt-
möglichen Zuführung von Eigenmitteln. Durch den Verzicht auf die zeit- und 
kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapi-
talbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. 
Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises 
bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an 
den Aktienmärkten besteht aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko, nament-
lich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung des Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen 
Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines 
Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige 
Marktverhältnisse reagieren.

   Um die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze für vereinfachte 
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals einzuhalten, ist die Er- 
mächtigung zur Abgabe erworbener eigener Aktien unter vereinfachtem 
Bezugsrechtsausschluss auf Aktien mit einem anteiligen Betrag von 10 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Für die Berechnung der 10 %-Grenze 
soll die Höhe des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung am 19. Mai 2009 über die Ermächtigung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung maßge-
bend sein. Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungsklausel vor, 
wonach sich das Ermächtigungsvolumen verringert, soweit vom Tag der 
Hauptversammlung an andere Ermächtigungen zum vereinfachten Bezugs-
rechtsausschluss genutzt werden. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 
dass die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene 10 %-Grenze unter Berück-
sichtigung aller Ermächtigungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechts-
ausschlusses in unmittelbarer, entsprechend oder sinngemäßer Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten wird.

   Die vorgeschlagene Verwendungsermächtigung und der Ausschluss des 
Bezugsrechts liegen aus den genannten Gründen im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre. Da sich der Veräußerungspreis für die zu gewährenden 
eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat und mit Blick auf den 
beschränkten Umfang der Ermächtigung, sind die Interessen der Aktionäre 
nach Überzeugung des Vorstands angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben 
die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung durch einen Zukauf über die Börse 
aufrechtzuerhalten. Die Aktien der Gesellschaft befinden sich zu rund 68,41 % 
im Streubesitz. Das gesamte Handelsvolumen in SAP-Aktien an deutschen 
Börsen entsprach im Kalenderjahr 2008 mehr als 185 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft.

 b) Veräußerung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen

   Der Vorstand soll des Weiteren ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien als Gegenleistung im Rahmen des 
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Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmens-
beteiligungen an Dritte zu übertragen (lit. f) des Beschlussvorschlags). Dabei 
soll das Bezugsrecht der Aktionäre ebenfalls ausgeschlossen sein.

   Die SAP AG steht im globalen Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, 
in den nationalen und internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre 
schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die Option, 
Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im Interesse der 
Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im 
Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, eines Unternehmensteils 
oder einer Beteiligung an einem Unternehmen über die Gewährung von 
Aktien der erwerbenden Gesellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die 
Anteilseigner attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Ver-
äußerung häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft 
verlangen. Um auch solche Unternehmen erwerben zu können, muss die SAP 
AG die Möglichkeit haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren.

   Die Möglichkeit, SAP-Aktien zu diesem Zweck zu gewähren, sehen zwar bereits 
die Genehmigten Kapitalien II und IIa in § 4 der Satzung vor. Es soll aber da-
rüber hinaus auch die Möglichkeit bestehen, in geeigneten Fällen Akquisitionen 
gegen Gewährung von Aktien ohne eine – insbesondere wegen des Erfordernis-
ses der Handelsregistereintragung zeitaufwendigere und zudem mit höheren 
administrativen Kosten verbundene – Kapitalerhöhung durchzuführen.

   Bei Einräumung eines Bezugsrechts wären der Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen 
Gewährung von erworbenen eigenen Aktien demgegenüber ausgeschlossen 
und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile 
nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zurzeit nicht. Wenn sich Möglichkei-
ten zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er 
von der Ermächtigung zur Gewährung eigener Aktien Gebrauch machen soll. 
Er wird dies nur dann tun, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der 
Unternehmens-, Unternehmensteil- oder Beteiligungserwerb gegen Gewäh-
rung von SAP-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 
Entsprechendes gilt hinsichtlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, die nach 
dem Beschlussvorschlag erforderlich ist. Über die Einzelheiten der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung wird der Vorstand in der Hauptversammlung berichten, 
die auf einen etwaigen Erwerb gegen Gewährung von Aktien der SAP AG 
folgt.

 c)  Bedienung von Wandlungs- und Bezugsrechten im Rahmen des „Long Term 
Incentive-Plan der SAP AG 2000“ und von Bezugsrechten im Rahmen des 
„SAP Stock Option Plan 2002“

   Außerdem soll der Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats 
und, soweit der Vorstand selbst betroffen ist, der Aufsichtsrat, ermächtigt sein, 
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erworbene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur 
Bedienung von Wandlungs- und Bezugsrechten im Rahmen des „Long Term 
Incentive-Plan der SAP AG 2000“ und von Bezugsrechten im Rahmen des „SAP 
Stock Option Plan 2002“ zu verwenden und auf die Berechtigten nach den in 
den maßgeblichen Hauptversammlungsbeschlüssen festgesetzten Bedingun-
gen zu übertragen (lit. h) und lit. i) des Beschlussvorschlags). Mit der Über-
tragung eigener Aktien zur Erfüllung dieser Bezugsrechte anstelle einer Inan-
spruchnahme des bedingten Kapitals kann insbesondere einem sonst eintre-
tenden Verwässerungseffekt entgegengewirkt werden. Der Bezugsrechtsaus-
schluss dient damit auch dem Interesse der vorhandenen Aktionäre. 

   Der Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 3. Mai 2002 zur 
Auflage des „SAP Stock Option Plan 2002“ kann als Bestandteil der notariel-
len Niederschrift über diese Hauptversammlung beim Handelsregister in 
Mannheim eingesehen werden. Er kann zudem in den Geschäftsräumen am 
Sitz der SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, und im Internet 
unter www.sap.de/hauptversammlung eingesehen werden. Er liegt auch wäh-
rend der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird 
jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift erteilt. Der Inhalt 
des Ermächtigungsbeschlusses zur Auflage des „SAP Stock Option Plan 2002“ 
ergibt sich zudem aus der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
vom 3. Mai 2002, die im Bundesanzeiger vom 22. März 2002 veröffentlicht 
wurde. 

   Der Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 18. Januar 2000 zur 
Auflage des „Long Term Incentive-Plan der SAP AG 2000“ sowie die ergänzen-
den und anpassenden Beschlüsse der Hauptversammlung vom 3. Mai 2001 
können als Bestandteile der notariellen Niederschriften über diese Haupt-
versammlungen beim Handelsregister in Mannheim eingesehen werden. Sie 
können zudem in den Geschäftsräumen am Sitz der SAP AG, Dietmar-Hopp-
Allee 16, 69190 Walldorf, und im Internet unter www.sap.de/hauptversamm-
lung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift erteilt. Der Inhalt des Ermächtigungsbeschlusses zur 
Auflage des „Long Term Incentive-Plan der SAP AG 2000“ ergibt sich zudem aus 
der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. Januar 
2000, die im Bundesanzeiger vom 9. Dezember 1999 veröffentlicht wurde, und 
der Inhalt der ergänzenden und anpassenden Beschlüsse ergibt sich aus der 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2001, die im 
Bundesanzeiger vom 23. März 2001 veröffentlicht wurde.

 d)  Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten aus Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen

   Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats erworbene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten aus 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die die Gesellschaft auf-

HV_Einlad_dt_2009_26_3.indd   17HV_Einlad_dt_2009_26_3.indd   17 27.03.2009   8:47:07 Uhr27.03.2009   8:47:07 Uhr



18

grund der mit den Beschlüssen zu Punkt 11 lit. a) und lit. b) der Tagesordnung 
der Hauptversammlung vom 9. Mai 2006 geschaffenen Ermächtigungen be-
gibt, zu verwenden und auf die Wandlungs- und/oder Bezugsberechtigten nach 
den jeweiligen in den genannten Hauptversammlungsbeschlüssen festge-
setzten Bedingungen zu übertragen (lit. j) des Beschlussvorschlags). Mit der 
Übertragung eigener Aktien zur Erfüllung dieser Bezugsrechte anstelle einer 
Inanspruchnahme des bedingten Kapitals kann insbesondere einem sonst ein-
tretenden Verwässerungseffekt entgegengewirkt werden. Der Bezugsrechtsaus-
schluss dient damit auch dem Interesse der vorhandenen Aktionäre. 

   Die Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlung vom 9. Mai 2006 können 
als Bestandteil der notariellen Niederschrift über diese Hauptversammlung 
beim Handelsregister in Mannheim eingesehen werden. Sie können zudem in 
den Geschäftsräumen am Sitz der SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, und im Internet unter www.sap.de/hauptversammlung eingesehen 
werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift erteilt. Der Inhalt der Ermächtigungsbeschlüsse ergibt sich zudem 
aus der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Mai 2006, die 
im elektronischen Bundesanzeiger am 30. März 2006 veröffentlicht wurde.

3. Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge

  Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien 
im Rahmen eines Veräußerungsangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge 
auszuschließen (lit. k) des Beschlussvorschlags). Der Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsver-
hältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.

4. Schlussbemerkung

  Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand in Übereinstimmung 
mit dem Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus 
den aufgezeigten Gründen – auch unter Berücksichtigung eines möglichen 
Verwässerungseffekts – für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 
für angemessen.

***
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und 
der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung muss in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft in Textform zugehen. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut 
in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis 
erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 
28. April 2009 (00.00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ) zu beziehen. Sowohl 
die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
jeweils spätestens am 12. Mai 2009 unter der Adresse

SAP AG
c/o Commerzbank AG
ZTB M 3.2.4 General Meetings / Proxy Voting

60261 Frankfurt/Main

oder per Telefax unter der Nummer: +49(0)69/136-26351

oder per E-mail unter der Adresse: ztbs-hv-eintrittskarten@commerzbank.com

zugehen. 

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
unter der genannten Adresse (bzw. Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse) werden 
den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als 
Ausweis für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts dienen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevoll-
mächtigte, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Soweit weder ein Kreditinstitut noch eine den Kreditinstituten nach § 135 Abs. 9 oder 
§ 135 Abs. 12 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Vereinigung (unter 
letztere fallen insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt werden, bedarf 
die Vollmacht der schriftlichen Form.

Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch 
durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter (Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. 
Von der Vollmacht werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur Gebrauch 
machen, soweit ihnen zuvor vom Aktionär Weisungen zur Ausübung des Stimm-
rechts erteilt wurden. Die Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft müssen schriftlich erteilt werden.
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Weitere Informationen zur Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte sowie 
ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusam-
men mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank.

Live-Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der SAP AG sowie die interessierte Öffentlichkeit können die gesamte 
Hauptversammlung am 19. Mai 2009 ab 10.00 Uhr live im Internet verfolgen. Der unein-
geschränkte Onlinezugang zur Live-Übertragung wird über die Adresse www.sap.de/
hauptversammlung ermöglicht. Die Eröffnung durch den Versammlungsleiter und die 
Rede des Vorstandssprechers stehen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeich-
nung zur Verfügung.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Abschlussprüferwahl sind zu 
richten an:

SAP AG 
Investor Relations 
Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf 

oder per Telefax an die Nummer: +49(0)6227/7-40805

oder per E-Mail an die Adresse: investor@sap.com

Wir werden nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Wahlvor-
schläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse 

www.sap.de/hauptversammlung

veröffentlichen. Dabei werden alle bis zum 5. Mai 2009 bis 24.00 Uhr eingehenden Anträge 
und Wahlvorschläge berücksichtigt. Ein Wahlvorschlag braucht nach § 127 Satz 2 AktG 
nicht begründet zu werden.
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Bekanntmachung der Einladung

Die Einladung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 8. April 2009 veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft insgesamt EUR 1.225.844.696,00 und ist eingeteilt in 1.225.844.696 Stück-
aktien, die jeweils eine Stimme gewähren (Angabe gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG).

Walldorf, im April 2009

SAP AG

Der Vorstand
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